
te wie auch die Vielzahl empirisch gestützter Er-
gebnisse, die im Rahmen dieser Rezension nicht
erschöpfend benannt werden können. Anzumer-
ken ist lediglich aus verfassungsrechtlicher Sicht,
dass Christmann bei der intensiven Auseinander-
setzung mit dem Thema die zahlreichen Publika-
tionen von Heußner zu dem Thema nicht be-
rücksichtigt hat. Die Arbeiten von Heußner ge-
hen in hohem Maße, z.T. auch empirisch ge-
stützt, ebenfalls auf Erfahrungen in der Schweiz
und Kalifornien ein, behandeln aber auch die
grundsätzliche Frage der Anforderungen an das
Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat, be-
zogen auf Verfahren direkter Demokratie. Diese
Anmerkung ändert aber nichts daran, dass die
Arbeit von Christmann tatsächlich bei der syste-
matischen politikwissenschaftlichen Durchdrin-
gung der Thematik Pionierarbeit geleistet hat.
Die Arbeit ist für die Auseinandersetzung mit
allgemeinen Fragen der Demokratietheorie, kon-
kreten Fragen der Verfahren direkter Demokratie
und den Perspektiven direkter Demokratie allen
an diesen Themen Interessierten sehr zu empfeh-
len. Die Untersuchung ragt, bezogen auf die
theoretische Auseinandersetzung und die einge-
henden empirischen Teile, weit aus dem allgemei-
nen Spektrum von Veröffentlichungen zu dem
Thema hinaus.

Wolfgang Hecker

Sonja Buckel, „Welcome to Europe“. Die
Grenzen des europäischen Migrationsrechts.
Juridische Auseinandersetzungen um das
„Staatsprojekt Europa“, Bielefeld (transcript)
2013, 369 S., € 33,80.

Kämpfe um Recht1

Sonja Buckel entwickelt in ihrer umfangreichen
wie lesenswerten Studie Welcome to Europe eine
Untersuchungsperspektive, mit der sich Kämpfe
um Hegemonie im europäischen Migrationsrecht
sichtbar machen lassen.

Gegenwärtige europäische Migrationspoliti-
ken verknüpfen zutiefst widersprüchlich erschei-
nende Institutionen und Praktiken, so etwa zu

1 Die Rezension baut auf einer Kurzbesprechung auf,
die bei kritisch-lesen.de erschienen ist.

„Willkommenszentren“ umfunktionierte Aus-
länderbehörden, in denen sogenannte Hochqua-
lifizierte umworben werden, sowie mit Stachel-
draht aufgerüstete Grenzverläufe, die uner-
wünschte Migrant_innen auf ihrer Reise nach
Europa aufhalten sollen. Hinter diesen Praktiken
verbirgt sich, so Sonja Buckels Hypothese, das
politische Projekt des Migrationsmanagements,
in dem sich der „Wettbewerb um die besten
Köpfe“ flexibel mit dem „Kampf gegen illegale
Migration“ verbindet. Quer dazu verlaufen Poli-
tiken und Aktionen von Aktivist_innen aus der
No Border-Bewegung, die die utilitaristische
Unterteilung in nützliche und weniger nützliche
Migrant_innen zurückweisen und für eine tat-
sächliche Willkommenskultur jenseits nationaler
oder europäischer Zugehörigkeiten eintreten.
Hinzu tritt schließlich die Bewegung der Migra-
tion selbst, die keinesfalls ein bloßes „Steue-
rungsobjekt“ (S. 201) ist, sondern vielmehr mit
ihren „immer wieder angepassten Reiserouten“
(ebd.) Fakten schafft, welche die europäischen
Grenzkontrollapparaturen unter Zugzwang set-
zen.

Diese gegensätzlichen Praktiken dienen Bu-
ckel als Ausgangspunkt und Hintergrundfolie für
ihre Beschäftigung mit den rechtlichen Auseinan-
dersetzungen um die Europäisierung der Migra-
tionspolitik, die sie mithilfe einer hegemonie-
theoretischen Diskursanalyse des Rechts in Ver-
bindung mit dem Konzept der Hegemoniepro-
jekte in den Blick nimmt. Im Mittelpunkt der
Arbeit stehen zwei Fallstudien, die sich mit zwei
aktuellen Fragen aus dem europäischen Migrati-
onsrecht befassen: zum einen mit der Gewährung
sozialer Leistungen für nicht erwerbstätige Uni-
onsbürger_innen und zum anderen mit dem Um-
gang mit Geflüchteten an den europäischen Au-
ßengrenzen im Mittelmeer. Während der erste
Teil der Untersuchung sich auf die Konstitution
eines europäischen Innenraumes unbeschränkter
Mobilität konzentriert, fragt der zweite Teil nach
der Konstruktion des Außen: Beleuchtet werden
die „Immobilisierungsstrategien“ (S. 167), mittels
derer versucht wird, Menschen aus Ländern au-
ßerhalb der EU aus dem „Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts“ auszuschließen.

Beginn einer europäischen Sozialpolitik?

In der ersten Fallstudie geht es zentral um die
Frage, wie sich zwischen 1998 und 2009 überra-
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schend eine europäisch-soziale Rechtsprechungs-
linie des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
herausbilden konnte, in der die mit dem Vertrag
von Maastricht eingeführte Institution der Uni-
onsbürgerschaft mit einer Bedeutung ausgefüllt
wurde, die weit über den Status des „Marktbür-
gers“ hinausgeht. Anhand von insgesamt zwölf
Urteilen des EuGH und der entsprechenden
Kommentarliteratur arbeitet Buckel heraus, wie
sich in den Auseinandersetzungen um die sozia-
len Rechte Nichterwerbstätiger schrittweise pro-
europäische Strategien durchsetzen und das zu-
vor hegemoniale Binnenmarktprojekt ablösen
konnten. In dem abseits von der politischen Öf-
fentlichkeit geführten rechtlichen Diskurs ent-
stand in den „Ruinen“ (S. 166) der neoliberalen
Hegemonie das gegenhegemoniale Projekt einer
europäischen Sozialunion. Die Tatsache, dass al-
leinerziehende Mütter, Arbeitsuchende und Ar-
beitslose, Studierende und sogar ein von der
Heilsarmee unterstützter Obdachloser nicht län-
ger als „migrantische Bittsteller*innen“ (S. 83)
auftreten müssen, sondern sich als Unionsbür-
ger_innen auf ihre sozialen Rechte berufen kön-
nen, bewertet Buckel optimistisch als Indiz da-
für, dass „im europäischen Staatsprojekt gravie-
rende Transformationen im Gange [sind], die
eine Art beginnende europäische Wohlfahrts-
staatlichkeit markieren“ (ebd.). Zugleich zeigt
ihre Analyse aber auf, dass eine rein rechtliche
Auseinandersetzung, die nicht von einer politi-
schen Mobilisierung und von sozialen Kämpfen
begleitet wird, nicht dazu imstande ist, grundle-
gende Strukturprinzipien wie das Wohlstandsge-
fälle innerhalb der EU aufzuweichen oder die
Entwicklung einer europäischen Sozialpolitik
einzuleiten. Nichtsdestotrotz werden die sozia-
len Rechte der Unionsbürger_innen zu „strate-
gisch-selektiven Möglichkeitsstrukturen“
(S. 166), die gerade im Zuge der Krise eine neue
Dynamik entfalten könnten:

„Wenn nämlich Unionsbürger*innen auf-
grund der Verwerfungen, die vom Wohl-
standsgefälle und der europäischen Krisenpoli-
tik ausgelöst werden, ihren Aufenthalt tatsäch-
lich in die nördlichen und westlichen Mit-
gliedsstaaten verlegen, könnte dies eine gewis-
se vertikale Umverteilung (...) nach sich zie-
hen.“ (S. 167 f.)

Fragmentierte Terrains des transnationalen
Rechts

Die Auseinandersetzungen um die Verrechtli-
chung der europäischen Seegrenze, die Gegen-
stand der zweiten Fallstudie sind, unterscheiden
sich in vielerlei Hinsicht von den Kämpfen um
transnationale Rechte innerhalb der EU. Hin-
sichtlich der extraterritorialen Geltung men-
schenrechtlicher Normen gibt es momentan kei-
ne gefestigte Rechtsprechungslinie, vielmehr exis-
tieren „konkurrierende Rechtsprechungen auf
unterschiedlichen fragmentierten Terrains des
transnationalen Rechts“ (S. 78). An den Grenzen
der EU, wo verschiedene nationale, europäische
und internationale Rechtsordnungen aufeinander
treffen, fehlt es an einer übergeordneten Instanz,
die das Verhältnis dieser Rechtsordnungen zu-
einander regelt. Dieses Verhältnis wird daher erst
in hegemonialen Auseinandersetzungen be-
stimmt. Buckel dokumentiert im zweiten Teil
ihrer Untersuchung, ausgehend von zwei kon-
kreten Fällen staatlicher Rückschiebungsmaß-
nahmen, die ersten Schritte eines „juridischen
Aktivismus“ (S. 79), dessen Protagonist_innen
das Ziel verfolgen, die Grenzschutzoperationen
der EU vor der nord- und westafrikanischen
Küste rechtlich einzuhegen.

Die untersuchten Fälle „Marine I“ und „Hirsi
vs. Italien“ haben gemein, dass jeweils in Seenot
geratene Bootsmigrant_innen auf hoher See von
europäischen Schiffen aufgegriffen, zurückge-
schoben und schließlich in Lagern außerhalb der
EU interniert wurden, ohne dass ihre internatio-
nale Schutzbedürftigkeit geprüft wurde. „Marine
I“ ist der Name eines Frachters, der im Januar
2007 vor der westafrikanischen Küste von einem
spanischen Rettungsschiff in eine mauretanische
Hafenstadt geschleppt wurde; im Fall „Hirsi vs.
Italien“ wurden im Mai 2009 Migrant_innen von
einem italienischen Kriegsschiff aus dem zentra-
len Mittelmeer zurück nach Libyen geschoben.
Was sich in den beschriebenen Fällen ereignet
hat, lässt sich nur in Verbindung mit dem politi-
schen und ökonomischen Kontext der Funkti-
onsweise des europäischen Grenzregimes verste-
hen. Das Verhältnis zwischen Europa und Afri-
ka, welches durch koloniale Kontinuitäten, mas-
sive ökonomische Ungleichheiten sowie Strategi-
en des „Outsourcing“ und „Offshoring“ (S. 188)
von Grenzkontrollen geprägt ist, drückt sich ge-
radezu idealtypisch in einer zum Gefängnis für
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festgenommene Migrant_innen umfunktionierten
mauretanischen Fischverarbeitungsfabrik aus. In
dieser wurde ein Teil der Passagiere der „Marine
I“ über Monate interniert:

„Die Anlage zur Fischverarbeitung, ein afrika-
nisches Unternehmen, das aus dem Fischfang
ökonomischen Nutzen für die mauretanische
Ökonomie hätte ziehen können, war aufgrund
des massiven Konkurrenznachteils gegenüber
den subventionierten EU-Betrieben geschlos-
sen worden. (...) Nun diente die Ruine als ex-
traterritoriales Lager zur Immobilisierung der
postnationalen Subjekte.“ (S. 251)

Beide Rückschiebungsmaßnahmen zogen juristi-
sche Verfahren nach sich, in denen Flüchtlings-
rechtsaktivist_innen versuchten, die spanische
beziehungsweise die italienische Regierung für
ihr Handeln auf hoher See zur Verantwortung zu
ziehen. Während der vom spanischen Flücht-
lingsrat beschrittene nationale Verwaltungs-
rechtsweg bislang ohne Erfolg blieb und eine
beim UN-Ausschuss gegen Folter eingereichte
Beschwerde gegen Spanien aus formalen Grün-
den scheiterte, war die Individualbeschwerde, die
24 der nach Libyen zurückgeschobenen Mi-
grant_innen mit Unterstützung des italienischen
Flüchtlingsrats beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte einreichten, erfolgreich. Das
Gericht erklärte die Push-Back-Operation für
unrechtmäßig und verpflichtete Italien, den Be-
troffenen eine finanzielle Entschädigung zu zah-
len. Einen Erfolgsfaktor im Fall „Hirsi vs. Itali-
en“ sieht Buckel in der Existenz eines starken
Netzwerks von nichtstaatlichen flüchtlingsrecht-
lichen Akteur_innen in Italien; eine Schwäche im
Vorgehen gegen die spanische Regierung erkennt
sie unter anderem darin, dass es den beteiligten
Akteur_innen nicht gelang, ihre jeweiligen Stra-
tegien zu bündeln. Hier zeigt sich, dass die Er-
gebnisse juridischer Auseinandersetzungen maß-
geblich durch außerrechtliche Ressourcen und
Kräfteverhältnisse beeinflusst werden.

„Imperiale Lebensweise“ oder stratifizierte
Unionsbürgerschaft?

Buckel gelingt es überzeugend, anhand ihrer
Fallstudien den de-politisierten Charakter der
Rechtsordnung infrage zu stellen, indem sie

Kontingenzen der Rechtsprechung sichtbar
macht und im Einzelnen nachzeichnet, wie sich
gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ins Recht
übersetzen. Es ist jedoch schade, dass der Analy-
sezeitraum der ersten Fallstudie bereits 2009 en-
det und aktuelle Auseinandersetzungen um
transnationale soziale Rechte in der EU lediglich
andiskutiert werden, denn diese stellen aus mei-
ner Sicht den dualen Aufbau von Buckels Unter-
suchung zunehmend infrage. Im Zuge der Krise
hat das Macht- und Wohlstandsgefälle innerhalb
der EU weiter zugenommen. In diesem Kontext
versuchen die Regierungen wohlhabenderer Mit-
gliedsstaaten wie Deutschland und Großbritanni-
en, über die Beschneidung der sozialen Rechte
von EU-Migrant_innen die innereuropäische
Migration wieder einer stärkeren nationalstaatli-
chen Kontrolle zugänglich zu machen.2 Begleitet
werden diese Bestrebungen durch Debatten um
einen angeblichen Sozialtourismus, welche einen
Teil der EU-Migrant_innen stigmatisieren und
zugleich Leistungsausschlüsse legitimieren. Bu-
ckel assoziiert Unionsbürger_innen indessen
pauschal mit einer „rechtlich abgesicherten impe-
rialen Lebensweise“ (S. 60) und kontrastiert diese
mit den prekären Lebenswelten sogenannter
Drittstaatsangehöriger; Hierarchisierungen zwi-
schen EU-Staatsbürgerschaften lassen sich so
nicht fassen. In Anbetracht gegenwärtiger Ver-
schiebungen könnte es sich daher für zukünftige
Untersuchungen als fruchtbar erweisen, von
einer stratifizierten Unionsbürgerschaft auszuge-
hen und sowohl nach Differenzierungen zwi-
schen EU-Staatsbürgerschaften als auch nach ge-
meinsamen Betroffenheiten von Migrant_innen
mit und ohne EU-Pass zu fragen.

Nichtsdestotrotz ist „Welcome to Europe“
ein äußerst lesenswertes Buch, das neben den ei-
gentlichen Ergebnissen zu Kämpfen um Hege-
monie im Recht sozusagen beiläufig und auf
höchst anschauliche Weise zahlreiche Informa-
tionen über das europäische Grenzregime und
die ihm inhärenten Machtverhältnisse vermittelt.

Katharina Schoenes

2 Dorothee Frings, Wandernde Europäerinnen und
Europäer. Missbrauch der Sozialsysteme?, in: Migra-
tion und Soziale Arbeit: Neuzuwanderung 36 (1),
2014, 19-27.
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